
CD Handbuch – Grundlagen

1 Grundlagen

Dieses Kapitel enthält die wichtigsten Grundlagen zum Aufbau und 

zur Anwendung des Bundeslogos.
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1.1 Herleitung des Wappens

Das Schweizerwappen ist fester Bestandteil des neuen Bundeslogos. 

Im Rahmen des neuen Erscheinungsbildes der Bundesverwaltung wurden 

die Proportionen des Wappens überarbeitet. 

Die Überarbeitung erfolgte aufgrund der festgelegten Proportionen 

der Schweizer Flagge.

In ihrem Beschluss vom 12. Dezember 1889 legte die Bundesversammlung 

die Grössenverhältnisse des Schweizerwappens wie folgt fest:

«Das Wappen der Eidgenossenschaft ist im roten Felde ein aufrechtes, 

freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel 

länger sind als breit.»

CD Handbuch – Grundlagen | Herleitung des Wappens

A
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B = Breite des Kreuzbalkens = 1/5 von A

C = Länge des Kreuzbalkens – oder Schenkel = 1/5 von A plus 1/6 von B

C
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1.2 Das Bundeslogo

Das Logo der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird Bundeslogo 

genannt. Es besteht aus dem Schweizerwappen und der viersprachigen 

Bezeichnung «Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, 

Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra».

Das Wappen und die viersprachige Bezeichnung sind eine Einheit. 

Einzige Ausnahme bilden die Folgeseiten mit Wappen in der Geschäfts-

korrespondenz. Die Verwendung ist ausschliesslich in der in diesem 

Handbuch erläuterten Form gestattet.

Schrift

Als Schriftschnitt für das Bundeslogo ist die Frutiger Light bestimmt. Frutiger Light bestimmt. Frutiger Light

Diese Schrift stammt vom international bekannten Schweizer Schriften-

designer Adrian Frutiger und wurde von ihm 1976 entwickelt.

Schrift

Schriftart  Frutiger Light

Schriftgrösse 7.5 Pt.

Zeilenabstand 10.35 Pt.

Spationierung +78

(gilt für die Anwendungsgrösse 100%)

Wappen viersprachige Bezeichnung

Das Bundeslogo

CD Handbuch – Grundlagen | Das Bundeslogo
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1.3 Farbgebung

Die farbige Ausführung wird für repräsentative Dokumente 

(vor allem Doku mente, die extern verschickt werden) verwendet.

Die schwarzweisse Ausführung wird für den internen Gebrauch und 

für Dokumente ohne Repräsentationswirkung verwendet. In der Schwarz-

weiss-Anwendung wird auf die heraldische Umsetzung der roten Farbe 

(durch Schraffur) verzichtet. Das Rot des Wappens wird vollflächig schwarz 

gedruckt
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Farbdefinition Rot

CMYK  0 / 100 / 100 / 0

Pantone  485 C / 485 U

RGB  255 / 0 / 0

Hexadezimal #FF0000

Scotchcal  100-13

RAL  320 Verkehrsrot
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1.4 Anwendungsgrössen

Das Logo steht in verschiedenen Anwendungsgrössen zur Verfügung. 

Je nach Verwendungszweck sind diese zwingend vorgeschrieben; 

dies gilt für die farbige ebenso wie für die schwarzweisse Anwendung. 

Die Skalierung nach unten ist begrenzt, die Skalierung nach oben 

hingegen ist frei. 

Für Publikationen mit den Formaten A4, A5 und A6/5 stehen folgen-

de Grössen zur Auswahl: 100% (55 mm – Originalgrösse), 80% (44 mm), 

58,2% (32 mm – nur für Anwendungen, die in einer Druckerei 

hergestellt werden).

Bei der Produktion von Plakaten oder ähnlichen Drucksachen, die das Format 

A4 überschreiten, fällt die Grössenbegrenzung nach oben weg.

Originalgrösse (100%)

Diese Anwendungsgrösse gilt als Originalgrösse. 

Sie kommt bei den meisten Anwendungsgebieten

zum Einsatz. Sämtliche Schriftdefinitionen und 

Vermassungen in diesem Handbuch beziehen sich 

auf dieses Format.

Anwendungsgrösse für Printprodukte A4 und A5, 

Visitenkarten und Kuverts.

Minimalgrösse 

für Büro drucker (65,4%)

Diese Anwendungsgrösse ist 

die kleinstmögliche für Druck-

sachen, die auf einem Desktop-

Printer ausgedruckt werden. 

Bis zu diesem Format ist 

die Druckqualität auf Desktop-

Printern gewährleistet.

Minimalgrösse 

für professionelle 

Drucksysteme (58,2%)

Diese Anwendungsgrösse 

ist die kleinstmögliche für 

Druck sachen, die auf einem 

professionellen Drucksystem

(Druckerei) verarbeitet 

werden.

55 mm (100%) 36 mm (65,4%) 32 mm (58,2%)
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1.5 Schutzzone

Damit das Bundeslogo in allen Anwendungen die grösstmögliche Wirkung 

erzielen kann, wurde eine Schutzzone festgelegt. In dieser Schutzzone 

darf kein anderes Element platziert werden. Die Breite der Schutzzone ergibt 

sich aus dem Raum zwischen Wappen und der viersprachigen  Bezeichnung. 

In den digitalen Vorlagen ist die Schutzzone durch Hilfslinien definiert. 

Unzulässige Anwendungen

Die nebenstehenden Beispiele zeigen stilisierte Anwen dungen, 

welche die Schutzzone nicht respektieren. Mit X ist jeweils 

die Stelle markiert, wo die Schutzzone verletzt wird.

x

x

x
x
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1

2x2x 5x 2x

2x

55 mm

Schutzzone

Unzulässige Beispiele

1
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1.6 Anwendung positiv/negativ 

Die beste Wirkung erzielt das Bundeslogo auf weissem Hintergrund. 

Das Bundeslogo kann aber auf unterschiedlichem Hintergrund 

zur Anwendung kommen; je nach Intensität des Hintergrunds ändert 

es seine Eigenschaften (Schrift positiv oder negativ). Die folgende Auflistung 

zeigt die Abfolge der Mutation. 

Das farbige Bundeslogo verändert je nach Intensität des Hinter-

grunds sein Aussehen. Das Wappen bleibt bei Grauwerten 

von 0 –100% unverändert. Die Schrift wechselt von positiv zu 

negativ bei einem Grauwert ab 60%.

Die Schwarzweiss-Anwendung ist nur bis zu einer Hintergrund-

intensität von 70% gestattet. Bei höherer Intensität ist der Kontrast 

zwischen Wappen und Hintergrund ungenügend.

Wird das farbige Bundeslogo auf einem roten Hintergrund 

gedruckt, der sich annähernd mit dem Rotwert des Wappens 

deckt, so erhält der Wappenschild ein weisses Filet.

Wird das schwarzweisse Bundeslogo auf schwarzem Hintergrund 

gedruckt, so erhält der Wappenschild ein weisses Filet.
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100%
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1.7 Anwendung auf Farbe

Grundsätzlich kann das Bundeslogo auf verschieden farbigem Hintergrund

eingesetzt werden. Die beste Wirkung wird jedoch erzielt, wenn das Bundes-

logo auf einem weissen Hintergrund steht.

Schwellenwert für Negativform (Schrift)

Der Schwellenwert bei dunklen Farbtönen beträgt etwa 60%. Ab diesem 

Wert ist es sinnvoll, die Negativform des Bundeslogos zu verwenden. 

Es ist aber von Fall zu Fall zu entscheiden, ob der Kontrast zwischen Hinter-

grundfarbe und Schrift ausreichend ist.
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1.8 Sprachvarianten

Das Bundeslogo bleibt unverändert; keine der vier Landessprachen 

Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch darf weggelassen 

oder ersetzt werden.

Das Bundeslogo darf durch höchstens zwei weitere Sprachversionen 

ergänzt werden. Die zusätzlichen Sprachen werden durch eine Blindzeile 

abgetrennt. Schriftart und Farbe bleiben gleich.

Auch bei der erweiterten Form des Bundeslogos ist die Schutzzone 

(graue Fläche) zwingend einzuhalten (siehe Ziff. 1.4).

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation
Schweiziska edsförbundet

2x2x 5x 2x

2x

55 mm

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Erste Zusatzsprache
Zweite Zusatzsprache

1 Blindzeile

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

CD Handbuch – Grundlagen | Sprachvarianten

Schutzzone

Beispiele
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1.9 Unzulässige Anwendungen

Damit ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist, sind bestimmte 

Formen und Anwendungen nicht zulässig.

Das Bundeslogo darf weder verzerrt noch verbogen noch 

in den Grössenverhältnissen verändert werden.

Die viersprachige Bezeichnung «Schweizerische Eidgenossen-

schaft, Confédération suisse, Confederazione Svizzera, 

Confederaziun svizra» darf nicht verändert werden.

Teile des Bundeslogos dürfen nicht anders positioniert werden.

Das Bundeslogo darf nicht schräg gestellt werden.

Die viersprachige Bezeichnung darf nicht verändert werden.

Der Kontrast zwischen Wappenrot und Hintergrund muss 

gewährleistet sein. Ansonsten muss die Anwendung mit weissem 

Filet (siehe Ziff. 1.5) eingesetzt werden.

Das Bundeslogo darf nicht auf gemustertem Hintergrund platziert 

werden; die Lesbarkeit muss gewährleistet sein.

CD Handbuch – Grundlagen | Unzulässige Anwendungen
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1.10 Schutz des Bundeslogos

Das neue Bundeslogo setzt sich aus dem Wappen sowie der viersprachigen 

Bezeichnung «Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, 

Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra» zusammen. 

Beide Elemente sind durch das Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher 

Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz / 

WSchG; SR 232.21; http: //www.admin.ch/ch/d/sr /2 /232.21.de.pdf) 

vom 5. Juni 1931 geschützt.

Eine Eintragung als Marke kann nur im Zusammenhang mit einem Produkt 

oder einer Dienstleistung beantragt werden. Organisationseinheiten 

mit eigener Rechtspersönlichkeit, die bestimmte Waren oder Dienstleistun-

gen zusammen mit dem neuen Bundeslogo als Marke eintragen wollen, 

wenden sich an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, 

Einsteinstrasse 2, 3003 Bern (http: //www.ige.ch/D/ institut / i1.shtm). 

Im Sinne einer einheitlichen Markenpolitik empfiehlt es sich, dass solche 

Marken grundsätzlich auf den Namen der Eidgenossenschaft (vertreten 

durch das entsprechende Departement oder das entsprechende Amt) 

hinterlegt werden.

CD Handbuch – Grundlagen | Schutz des neuen Bundeslogos
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